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1. (1)Studien auslandischer Bildungseinrichtungen in Osterreich, die

1. 1.in ihrem Herkunfts- bzw. Sitzstaat als postsekundar im Sinne des 8§ 51 Abs. 2 Z 1 UG anerkannt sind und

2. 2.mit Osterreichischen Studien jedenfalls in Bezug auf akademische Grade, ECTS-Anrechnungspunkte,
Studiendauer und Qualifikationsniveau vergleichbar sind,

sind vor Aufnahme des Studienbetriebs einem Meldeverfahren zu unterziehen.

2. (2)Das Anbieten von Studien, welche mit &sterreichischen Studien nicht vergleichbar sind, ist unzulassig.
Bildungseinrichtungen, die in ihrem jeweiligen Herkunfts- bzw. Sitzstaat nicht als postsekundar im Sinne des § 51
Abs. 2 Z 1 UG anerkannt sind, diirfen Studien in Osterreich nicht anbieten.

3. (3)Meldestelle ist die Agentur fur Qualitatssicherung und Akkreditierung Austria. Auf das Verfahren sind das AVG
und das Zustellgesetz anzuwenden. 8 20 Abs. 1, § 25 Abs. 3 erster und zweiter Satz,§ 25 Abs. 6 und § 26 Abs. 1Z 5
und 6 gelten sinngemal.

4. (4)Die Entscheidung tber die Meldung ist auf langstens sechs Jahre zu befristen und kann mit Auflagen versehen
werden.

5. (5)Ist das Meldeverfahren positiv entschieden, diirfen die Bildungseinrichtungen den Studienbetrieb in Osterreich
aufnehmen und durchfahren.

6. (6)Die Meldestelle hat ein Verzeichnis der Meldeverfahren zu fihren, auf dem neuesten Stand zu halten und zu
veroffentlichen. Das Verzeichnis hat jedenfalls Informationen zur Bildungseinrichtung, den Studien und den
Ergebnissen des Meldeverfahrens zu umfassen. Die Bundesministerin oder der Bundesminister ist dartiber
regelmalig zu informieren.

7. (7)Mit der Entscheidung Uber die Meldung der Studien ist keine Feststellung der Gleichwertigkeit mit
Osterreichischen Studien und entsprechenden Osterreichischen akademischen Graden verbunden. Die Studien
und akademischen Grade gelten als solche des Herkunfts- bzw. Sitzstaates der Bildungseinrichtung. Auslandische
Bildungseinrichtungen und Osterreichische Kooperationspartner sind verpflichtet, auf deren Webseiten sowie im
Rahmen ihrer Marktkommunikation und ihres AuRenauftritts in Osterreich auf diesen Umstand in schriftlicher
und optisch hervorgehobener Form hinzuweisen.

8. (8)FUr das Erléschen der Entscheidung Uber die Meldung ist§ 26 Abs. 1 Z 1, 2 und 4 sinngemal anzuwenden.

9. (9)Der Widerruf der Entscheidung Uber die Meldung hat bei Verweigerung der Informationspflichten und
Mitwirkung an statistischen Erhebungen gemaR Abs. 10 oder bei Wegfall der gesetzlichen Voraussetzungen
gemal § 27a Abs. 1 und § 27b Abs. 1 und 2 zu erfolgen.

10. (10)Die Bildungseinrichtung hat der Agentur fir Qualitatssicherung und Akkreditierung Austria folgende
Anderungen und Daten zu melden:

1. 1.Anderungen betreffend der Anerkennung als postsekundare Bildungseinrichtung im Sinne des § 51 Abs. 2
Z 1 UG und der Anerkennung des jeweiligen Studiums und der akademischen Grade im Herkunfts- bzw.
Sitzstaat;

2. 2.bis Ende Dezember jedes Jahres statistische Daten zur Entwicklung der Anzahl der Studienanfangerinnen
und Studienanfanger, Studierenden sowie Absolventinnen und Absolventen nach Geschlecht und Herkunft
in den jeweiligen Studienprogrammen. Die Agentur fur Qualitatssicherung und Akkreditierung Austria hat
diese statistischen Daten zu ver6ffentlichen.

11. (11)Die Agentur fur Qualitatssicherung und Akkreditierung Austria ist ermachtigt, Vorgaben zur Struktur der zu
meldenden Anderungen und Daten gemé&R Abs. 10 mittels Verordnung festzulegen.

12. (12)Studierende an auslandischen Bildungseinrichtungen sind berechtigt, sich zu Informations- und
Beratungszwecken an die Ombudsstelle flir Studierende zu wenden.

In Kraft seit 01.07.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/hs-qsg/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/hs-qsg/paragraf/25
https://www.jusline.at/gesetz/hs-qsg/paragraf/25
https://www.jusline.at/gesetz/hs-qsg/paragraf/26
https://www.jusline.at/gesetz/hs-qsg/paragraf/26
https://www.jusline.at/gesetz/hs-qsg/paragraf/27a
https://www.jusline.at/gesetz/hs-qsg/paragraf/27b
file:///

	§ 27 HS-QSG Meldeverfahren
	HS-QSG - Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz


